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Auf EU-Ebene tauschten unter der Leitung der damaligen
'Chemikalieneinheit', der Generaldirektion 11 die Mitglied-
staaten ihre Stellungnahmen zu Einstufungs- oder Bewer-
tungsergebnissen aus. Bald erkannte die EG-Kommission,
dass die Mitgliedstaaten die ihnen vorgelegten Informatio-
nen durchaus unterschiedlich interpretierten. Darum wurde
1992 mit der 7. Änderungsrichtlinie5 eine EU-einheitliche
Bewertung verankert. Mit der 2. Novelle des Chemikalienge-
setzes, die am 1. August 1994 in Kraft trat, wurde sie in
nationales Recht umgesetzt.

Die Erfahrungen aus den Bewertungen Neuer Stoffe sowie
die hierfür entwickelten Modelle zur Risikobewertung bil-
deten die Grundlage für die technischen Leitfäden, die heu-
te für alte und neue Stoffe geltenden TGDs (Technical
Guidance Documents). Die Bewertungsrichtlinie6 setzte die
entwickelten Bewertungsmaßstäbe in europäisches Recht
um; sie sollte gewährleisten, dass überall in der europäi-
schen Gemeinschaft das gleiche Schutzniveau für Mensch
und Umwelt gilt. Die Bewertung der Exposition bzw. die
Kenntnis über das Ausmaß der Belastung von Mensch und
Umwelt nimmt dabei eine Schlüsselstellung ein. Dem gegen-
über steht die Wirkung des Stoffes auf Organismen. Die zu-
sammenfassende Risikobewertung vergleicht die erwartete
Exposition von Mensch und Umwelt mit den möglichen schäd-
lichen Wirkungen eines Stoffes.

Mit seiner zweiten Ausgabe der Grundzüge der Bewertung
[2] 1990 resümiert das Umweltbundesamt die achtjährige
Erfahrung mit dem Neustoffvollzug: "Über 800 Chemikali-
en wurden in dieser Zeit bearbeitet..... Die seit 1982 konti-
nuierlich wachsende Zahl von Neustoffanmeldungen zeigt,

dass das Chemikaliengesetz nicht innovationshemmend ist,
wie oft befürchtet wurde."

Seit 10 Jahren hat sich die Zahl in Deutschland auf einem Ni-
veau von etwa 130 Anmeldungen jährlich eingependelt.

1 25 Jahre Chemikalienbewertung

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft werden in Groß-
britannien und in Deutschland mit Abstand die meisten Stoffe
angemeldet, wobei der Anteil in Deutschland deutlich über
40% beträgt (Abb. 1).

Ein Großteil der in der EU angemeldeten Stoffe wird im Be-
reich der chemischen Industrie, der zellulose-, papier- und
pappeherstellenden und -verarbeitenden Industrie sowie der
textilverarbeitenden Industrie verwendet, während in Deutsch-
land die Verwendungszwecke der angemeldeten Stoffe brei-
ter streuen (Tab. 1).

Die größte Zahl der Stoffe wird als Zwischenprodukt für Syn-
thesen von Arznei- und Pflanzenschutzmittelwirkstoffen,
Flüssigkristallen, Riechstoffen oder Polymeren angemeldet.
Einen ebenfalls großen Anteil nehmen Stoffe ein, die in der
papierverarbeitenden Industrie (Pigmente für Druckfarben,
Papierfarbstoffe, Tonerinhaltsstoffe, Chemikalien für Spe-
zialpapiere), in der textilverarbeitenden Industrie (haupt-
sächlich Farbstoffe), zur Polymerherstellung (Weichmacher,
Katalysatoren, Inhibitoren, Monomere) sowie im Haushalt/

5 Richtlinie 92/32/EWG des Rates vom 30. April 1992 zur siebten Ände-
rung der Richtlinie 67/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeich-
nung gefährlicher Stoffe

6 Richtlinie 93/67/EWG der Kommission vom 20. Juli 1993 zur Festlegung
von Grundsätzen für die Bewertung der Risiken für Mensch und Umwelt
von gemäß der Richtlinie 67/548/EWG des Rates notifizierten Stoffen

Abb. 1: Anmeldungen in der EU gesamt und in Deutschland (Quelle: Statistik der Anmeldestelle Chemikalien bei der Bundesanstalt f. Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin – UBA Auswertung)

Maschinenbau 1% Textilindustrie 9% 

Papierindustrie 9% Fotoindustrie 7% 

Metallverarbeitung 2% Lacke und Farben 7% 

Öffentlicher Bereich 2% Lederindustrie 1% 

Persönlicher 
Gebrauch/Haushalt 

8% Allgemeine Chemikalien 2% 

Produktion Elektronik 5% Synthesechemie 29% 

Polymerherstellung 10% Kraftstoffindustrie 3% 

Landwirtschaft 1% Sonstige 4% 
 

Tab. 1: Verwendungsbereich Neuer Stoffe in Deutschland 1999–2005
(Quelle: UBA)
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persönlichen Gebrauch (Inhaltsstoffe von Wasch-, Reini-
gungs-, Putzmitteln, Kosmetika, Haarfarben, Riechstoffen)
Verwendung finden.

Interessant ist auch die Entwicklung der Sekundärnutzung
von Daten: Nach 10 Jahren sind die vom Erstanmelder vor-
gelegten Daten öffentlich verfügbar; auf sie darf von Nach-
anmeldern verwiesen werden: Die Zahl der unter Nutzung
dieser Regel gemeldeten Stoffe ist seit 2005 in den zweistel-
ligen Bereich angewachsen (von je 4–5 in den Jahren 2000–
2004 auf 19 im Jahr 2005 und 16 im Jahr 2006).

2 Erfolge aus Umweltsicht

Die Herstellung und Anwendung von Chemikalien führt –
auch ohne dass ein Unfall wie in Seveso passiert – häufig zur
Emission in die Umwelt. Menschen und Ökosysteme sind
dann den etwaigen schädlichen Wirkungen dieser Chemika-
lien ausgesetzt. Das Chemikaliengesetz eröffnete erstmalig
die Möglichkeit, schädliche Wirkungen vorherzusagen und
vor ihrem Entstehen zu regeln. Führt die Risikobewertung
zu dem Ergebnis, dass die vorhergesagte Emission eines Stof-
fes Anlass zur Besorgnis gibt, d.h. schädliche Wirkungen nicht
auszuschließen sind, sind nach der Philosophie des Chemika-
liengesetzes weitere Informationen zur Beurteilung der Risi-
ken unerlässlich. Das Chemikaliengesetz regelt auch, wel-
che zusätzlichen Informationen dann erforderlich sind.

Die Beschaffung der zur Beurteilung der Risiken notwendi-
gen Daten ist häufig mit hohen Kosten für den Anmelder
verbunden. Dies und/oder die Annahme, dass ein Risikover-
dacht durch mehr Informationen trotzdem nicht entlastet
werden kann, hatte in der 25jährigen Praxis zur Folge, dass
die Vermarktung von Risikostoffen eingestellt wurde, bevor
sie in größeren Mengen in Verkehr gebracht wurden: Zwölf
Stoffe wurden in Deutschland freiwillig vom Markt genom-
men, nachdem sich herausgestellt hatte, dass auch zusätzli-
che Informationen keine Entlastung der Umweltrisiken er-
möglichen. Die Anzahl der Neuen Stoffe, die aufgrund ihres
Gefährdungspotenzials nach einem Kosten-Nutzen-Vergleich
gar nicht erst vermarktet oder stillschweigend vom Markt
genommen wurden, ist nicht erfassbar; wahrscheinlich ist
sie jedoch erheblich.

Demgegenüber ist die Zahl der gesetzlich oder durch Selbst-
verpflichtung regulierten Chemikalien bescheiden: Ein Stoff
wurde während der Vorbereitung des Verwendungsverbots
vom Markt genommen, für einen weiteren Neuen Stoff wur-
de die Verwendung gesetzlich beschränkt. Für zwei weitere
Stoffe und für Zubereitungen, die diese Stoffe enthalten,
wurden Herstellung und Verwendung auf europäischer Ebene
vollständig verboten. Für einen weiteren Neuen Stoff wurde
der Umgang per Selbstverpflichtungserklärung geregelt.

Diese Bilanz zeigt, dass die Intention des Chemikaliengesetzes
– Risikostoffe vor ihrer Vermarktung zu erkennen und die
Risiken zu minimieren – sich eher über Marktmechanismen
entfaltet als über einzelstoffliche Regulierungsmaßnahmen.

3 Was bringt die Zukunft?

Pünktlich zum 25. Geburtstag löst die neue europäische Chemi-
kalienverordnung REACh7 das Chemikaliengesetz ab: REACh
steht für Registrierung, Evaluierung, Autorisierung und Be-
schränkung von Chemikalien und tritt am 1.6. 2007 in Kraft.

Nach einer Übergangsfrist von 14 Monaten können in
Deutschland (und den anderen EU-Mitgliedsstaaten) keine
Stoffe mehr nach dem Chemikaliengesetz angemeldet wer-
den. Von da an müssen Stoffe bei der neuen Chemikalien-
agentur in Helsinki zentral registriert werden. REACh been-
det die Trennung von Chemikalien in Alt- und Neustoffe.
Künftig müssen die Unternehmen für alle Stoffe, die in Men-
gen über 1 Tonne jährlich hergestellt oder importiert wer-
den, einen Grunddatensatz an Informationen vorlegen, und
ab 10 Tonnen Herstellungsmenge auch die Risiken bewer-
ten. Die bisherigen Marktvorteile der meisten Alten Stoffe –
durch die fehlenden Prüf- und Anmeldepflichten konnten
sie billiger angeboten werden als Neustoffe – werden damit
aufgehoben, Innovationen werden sich in Zukunft eher rech-
nen. Dies ist im Hinblick auf die Entwicklung hin zu mehr
'eigensicheren' Chemikalien durchaus erwünscht.

Insgesamt erwartet das UBA für die Sicherheit im Umgang
mit Chemikalien durch die neue Regelung einen großen Fort-
schritt: Für alle Stoffe ab 1 Tonne müssen Informationen
vorgelegt werden (Registrierung) – und je höher die herge-
stellte Menge eines Stoffes ist, desto höher werden die An-
forderungen an Art und Umfang vorzulegender Daten. Wich-
tiger noch ist jedoch, dass die Verantwortung für den sicheren
Umgang mit Stoffen über die gesamte Lieferkette auf Her-
steller und Importeure verlagert wird. Die Rolle der Behör-
den wird zukünftig sein, besonders gefährliche Stoffe zu be-
werten und zu kontrollieren: das sind zum Beispiel krebser-
zeugende, das Erbgut oder die Fortpflanzung schädigende
Substanzen oder solche, die besonders langlebig sind, und
sich in der Umwelt und in Organismen anreichern. Für sol-
che Stoffe ist zukünftig ein Zulassungsverfahren vorgesehen
(Autorisierung). Schließlich werden die Behörden der Mit-
gliedsstaaten die in Helsinki angemeldeten Stoffe stichpro-
benartig kontrollieren (Evaluierung), um sicherzustellen, dass
die Anmelder ihren Pflichten auch nachkommen.

Auch wenn der Umfang der vorzulegenden Daten im Ver-
gleich mit der jetzigen Neustoffregelung unter REACh ab-
nimmt, begrüßt das UBA die Aufhebung der Unterscheidung
in 'Neue' und 'Alte' Stoffe und die damit verbundenen unter-
schiedlichen Anforderungen. Wir kommen damit dem Leit-
bild einer vorsorgenden und nachhaltigen Chemikalienpolitik
ein großes Stück näher: erstmalig sind in absehbarer Zeit
Informationen über alle auf dem Markt befindlichen Che-
mikalien verfügbar. Stoffe können nicht vertrieben werden,
ohne dass die Umwelt- und Gesundheitseigenschaften ge-
prüft wurden. Anwender von Chemikalien können zukünf-
tig nicht nur nach technischen Eigenschaften auswählen,
sondern auch danach, ob diese Stoffe mehr oder weniger
gefährlich sind. Dies wird den Chemikalienmarkt nachhal-
tig positiv verändern.
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